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Kopie  
 
Forstrevier Landscheid 
Stefan Irmen 
Burgerstrasse 21 
 
54526 Landscheid 
 
 
 
Holzbestellung 2012 und Vereinbarung über den Kauf von liegendem Holz zur nicht gewerbli-

chen Selbstaufarbeitung (Selbstwerbung) im Staats- und Gemeindewald 
 
Herrn / Frau / ____________________________________________________________________________________ 
   (Vor- und Zuname)     (Straße, Nr.)           (PLZ, Wohnort)  (Tel.-Nr.) 
 

nachfolgend Selbstwerber genannt, bestellt Holz zur nicht gewerblichen Selbstaufarbeitung unter Anerkennung der nach-
folgend aufgeführten  Bedingungen. Diese Vereinbarung (Kopie) ist bei der Durchführung der Arbeiten mitzuführen. 
 

Wunschmenge Laubhartholz als Langholz an festen Weg  gerückt: 
(Baumarten Buche, Eiche, Roteiche, Ahorn, Esche, Ha inbuche, Kirsche), spezielle Wünsche unter "Bemerku n-
gen" wie z. B. "nur Buche" können nur nach Möglichk eit (anfallende Menge) berücksichtigt werden !  

Bestellmenge:    __________ fm 

 
Bemerkungen: _________________________________________________________________________   
 

Preis (Saison 2011/2012): 50 € pro fm inkl. gesetzlicher MwSt. 

 
 

Die erforderliche Sachkunde  und ein ausreichender Übungsgrad  im Umgang mit der Motorsäge wurden 
nachgewiesen (bitte ankreuzen): 
□  für den Selbstwerber  □  für die vom Selbstwerber eingesetzten Helfer durch   
 
□  Vorlage einer Bescheinigung über die Teilnahme an einem Motorsägenkurs nach GUV-I 8624 für liegendes Holz  
       -Bescheinigung liegt bei Forstrevier Landscheid vor :  O 
 
       -Bescheinigung liegt dieser Bestellung bei               :   O 
 
□  Das Holz wird vom Selbstwerber nicht im Wald aufgearbeitet (Abtransport durch LKW). Ein Sachkundenachweis ist       
daher nicht erforderlich.                                  
 

Die umseitige Erklärung zum Haftungsausschluss  sowie die „Allgemeinen Bedingungen zum Kauf von liegendem Holz 
für die nicht gewerbliche Selbstaufarbeitung“  sind Bestandteil dieser Vereinbarung und werden mit der Unterschrift be-
stätigt. 
 

Der Selbstwerber hat die umseitigen „Bedingungen für die nicht gewerbliche Aufarbeitung  liegenden Holzes durch 
Selbstwerber“  zur Kenntnis genommen und verpflichtet sich, diese einzuhalten. 
 

Bei Verstößen gegen diese Vereinbarung oder sonstige Weisungen kann der Revierleiter die Selbstaufarbeitung jederzeit 
einschränken oder untersagen. 

 
____________________ _______________________________________ __________________________ 
Ort, Datum       (Unterschrift Selbstwerber) 
 

Original bitte unterschrieben zurück an Forstrevier Landscheid! 
Kopie und Seite 2 (Allgemeine Bedingungen) sind für Besteller, bitte behalten. 


